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A. FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG 

 

 
I. Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) 

 

 
Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange, wurden weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen: 

1. Niedersächsische Landesforsten - Forstamt Ankum 
vom 20.12.2019 

2. Stadt Melle - Umweltbüro 
vom 23.12.2019 

3. Stadt Melle – Amt 61 
vom 27.12.2019 

4. Stadt Melle – Amt 60 
vom 02.01.2020 

5. Gasunie Deutschland Transport Services GmbH 
vom 02.01.2020 

6. Freiwillige Feuerwehr Melle 
vom 17.01.2020 

7. Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
vom 27.01.2020 

8. Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim 
vom 21.01.2020 

9. Deutsche Telekom Technik GmbH 
vom 31.01.2020 

10. Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück 
vom 30.01.2020 

11. Stadt Melle - Ordnungsamt 
vom 03.02.2020 

12. Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems 
vom 11.02.2020 
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Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange sind Stellungnahmen mit Anregungen bzw. Hinweisen eingegangen: 

 

 
13. Stadt- und Kreisarchäologie 

vom 19.12.2019 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Von der Stadt- und Kreisarchäologie werden keine Bedenken gegen die Pla-
nung vorgebracht. 

Ein entsprechender Hinweis hinsichtlich der gesetzlichen Melde- und Siche-
rungspflicht wird in den Bebauungsplan aufgenommen. 

Dem Hinweis wird gefolgt. 

 
14. Amprion GmbH 

vom 07.01.2020  

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteilung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurden weite-
re Versorgungsträger beteiligt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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15. EWE Netz GmbH 

vom 10.01.2020 

 

a)  

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Von der EWE Netz GmbH wird vorgebracht, dass sich Versorgungsleitungen 
innerhalb beziehungsweise in unmittelbarer Nähe des Plangebietes befinden. 

Daher wird folgende Textpassage unter Hinweise/Empfehlungen in den Be-
bauungsplan aufgenommen: 

„Von der EWE Netz GmbH liegen Leitungen innerhalb beziehungsweise in un-
mittelbarer des Plangebietes. Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Tras-
sen (Lage) und Standorten (Bestand) grundsätzlich zu erhalten und dürfen we-
der beschädigt, überbaut, überpflanzt oder anderweitig gefährdet werden. Sollte 
sich die Notwendigkeit einer Anpassung ergeben der Anlagen oder Leitungen, 
zum Beispiel Änderungen, Beseitigungen, Neuherstellung der Anlagen an ande-
ren Orten (Versetzung) oder anderer Betriebsarbeiten ergeben, sind die gesetz-
lichen Vorgaben und die anerkannten Regeln der Technik zu beachten.“ 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

b)  

 

zu b) Beschlussvorschlag: 

Die EWE Netz GmbH wird im Rahmen des weiteren Verfahrens gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB beteiligt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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16. Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 

vom 10.01.2020  

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Von der Landesbehörde werden keine Bedenken gegen die Planung vorge-
bracht. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 
17. Ericsson GmbH 

vom 13.01.2020  

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Von der Ericsson GmbH werden keine Einwände gegen die Planung vorge-
bracht. 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteilung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde die 
Deutsche Telekom Technik GmbH an dem Verfahren beteiligt. (Siehe Stel-
lungnahme Nr. 25) 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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18. Landwirtschaftskammer Niedersachsen 

vom 28.01.2020  

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Von der Landwirtschaftskammer werden keine Bedenken gegen die Planung 
vorgebracht. 

Die Einbeziehung der Bezirksförsterei wird dem Vorhabenträger empfohlen, 
insbesondere bezüglich der geeigneten Baum- bzw. Gehölzarten. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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19. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 

vom 30.01.2020 

 

a)  

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Die Notwendigkeit einer weiteren Ausarbeitung zum Schutzgut Boden mit Bo-
denfunktionsbewertung wird hier nicht gesehen. Es werden sowohl bereits 
durchgeführte externe Kompensationsmaßnahmen zugeordnet, als auch zuvor 
bereits planungsrechtlich festgesetzte Aufforstungsmaßnahmen im Plangebiet, 
die noch flächenmäßig erweitert werden. 

Da es sich hier nicht um Versiegelung durch Bebauung oder Erschließung 
handelt, sind keine Beeinträchtigungen des Schutzgutes zu erkennen, die wei-
tere Gutachten erfordern würden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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b)  

 

zu b) Beschlussvorschlag: 

Durch die hier vorliegende Planung wird keine zusätzliche Versiegelung durch 
Bebauung oder Erschließung ermöglicht oder gesichert. Daher sind baugrund-
technische Untersuchungen oder Hinweise zu diesen Themenaspekt nicht 
erforderlich. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 



Stadt Melle Bebauungsplan „Wohnpark Groenen Feld - 1. Änderung“ 
Melle-Buer frühzeitige Beteiligung – Städtebaulich-Planerische Stellungnahme – Abwägung  

 

N:\Projekte\9332 Finke-Gröne\011 S Wohnpark Groenen Feld\03 frühz Beteil\03 Texte\03-BP Wp Groenen Feld-ABW-b.docx 

8 

 
20. Landkreis Osnabrück 

vom 03.02.2020 

 

a)  

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

b)  

 

zu b) Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 
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21. Westnetz GmbH 

vom 30.01.2020 

 

a)  

  

zu a) Beschlussvorschlag: 

Von der Westnetz GmbH werden keine grundsätzlichen Bedenken vorge-
bracht.  

Gemäß der Stellungnahme von der Westnetz GmbH beigefügten Planunterla-
gen befinden sich Leitungstrassen nahe des südlichen Plangebietes sowie 
innerhalb äußersten westlichen Randes des Plangebietes.  

Daher wird folgende Textpassage unter Hinweise/Empfehlungen in dem Be-
bauungsplan aufgenommen: 

„Nahe des Plangebietes befinden sich im südlich und westlich anliegend erdver-
legte Erdgasleitungen der Westnetz GmbH. Bei Tiefbauarbeiten ist auf die vor-
handenen erdverlegten Versorgungseinrichtungen Rücksicht zu nehmen, damit 
Schäden und Unfälle vermieden werden. Schachtarbeiten in der Nähe der Ver-
sorgungseinrichtungen sind von Hand auszuführen. Die bauausführenden Fir-
men haben sich rechtzeitig vor Inangriffnahme der Bauarbeiten den Verlauf der 
Versorgungseinrichtungen mithilfe der planauskunft.rzosnabrueck@westnetz.de 
zu informieren oder gegebenenfalls mit dem Netzbetrieb der Westnetz GmbH in 
Melle in Verbindung zu setzen.“ 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

b)  

 

zu b) Beschlussvorschlag: 

Eine zusätzliche Überbauung oder Versiegelung im Plangebiet wird durch die 
Änderung des Bebauungsplanes weder ermöglicht oder geplant. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

c)  

 

zu c) Beschlussvorschlag: 

Gemäß den dieser Stellungnahme beigefügten Planunterlagen befinden sich 
die betreffenden Erdgashochdruckleitungen außerhalb des Änderungsberei-
ches. Eine Festsetzung der Leitung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB ist wird 
daher als nicht erforderlich angesehen. 

mailto:planauskunft.rzosnabrueck@westnetz.de
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

d)  

 

zu d) Beschlussvorschlag: 

(siehe Beschlussvorschlag: Nr. 21 a)) 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
22. Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung NDS. 

vom 30.01.2020  

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Eine entsprechende Planzeichnung zu dieser Änderung des Bebauungsplanes 
liegt zur öffentlichen Auslegung vor. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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23. Stadt Melle - Tiefbauamt 

vom 03.02.2020  

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Vom Tiefbauamt der Stadt Melle werden keine Bedenken gegen die Planung 
vorgebracht. 

Bei den zugeordneten Maßnahmen sind keine Anpflanzungen innerhalb von 
Räumstreifen vorgesehen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 
24. Landkreis Osnabrück 

vom 04.02.2020  

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Durch die hier vorliegende Planung wird keine zusätzliche Versiegelung durch 
Bebauung oder Erschließung ermöglicht oder gesichert. Daher kommt es zu 
keiner Veränderung oder Verschlechterung hinsichtlich der Versickerung von 
anfallenden Oberflächenwasser im Plangebiet. Eine wasserwirtschaftliche 
Vorplanung zur schadlosen Ableitung des Oberflächenwassers wird folglich als 
nicht erforderlich angesehen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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25. Deutsche Telekom Technik GmbH 

vom 04.02.2020  

 

 Beschlussvorschlag: 

Gemäß den Planunterlagen der nebenstehenden Stellungnahme sind im Än-
derungsbereich keine Leitungen der Telekom vorhanden.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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26. Westnetz GmbH 

vom 13.02.2020  

 

a)  

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Von der Westnetz GmbH wird vorgebracht, dass sich im Plangebiet Erd-
gashochdruckleitungen befinden. 

Gemäß der beigefügten Planunterlagen der Westnetz über die Lage der Erd-
gashochdruckleitung, befinden sich die betreffenden Erdgashochdruckleitun-
gen außerhalb des Änderungsbereiches. 

Nichtsdestotrotz wird folgende Textpassage unter Hinweise/Empfehlungen 
aufgenommen: 

„Nahe des Plangebietes befinden sich im südlich und westlich anliegend erdver-
legte Erdgasleitungen der Westnetz GmbH. Bei Tiefbauarbeiten ist auf die vor-
handenen erdverlegten Versorgungseinrichtungen Rücksicht zu nehmen, damit 
Schäden und Unfälle vermieden werden. Schachtarbeiten in der Nähe der Ver-
sorgungseinrichtungen sind von Hand auszuführen. Die bauausführenden Fir-
men haben sich rechtzeitig vor Inangriffnahme der Bauarbeiten den Verlauf der 
Versorgungseinrichtungen mithilfe der planauskunft.rzosnabrueck@westnetz.de 
zu informieren oder gegebenenfalls mit dem Netzbetrieb der Westnetz GmbH in 
Melle in Verbindung zu setzen.“ 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

mailto:planauskunft.rzosnabrueck@westnetz.de
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b)  

 

zu b) Beschlussvorschlag: 

Die betreffenden Erdgashochdruckleitungen befinden sich außerhalb des Än-
derungsbereiches. Schutzstreifen/-abstände zu den Erdgashochdruckleitungen 
sind zum Schutz der Leitungen nicht erforderlich. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

c)  

 

zu c) Beschlussvorschlag: 

Die betreffenden Erdgashochdruckleitungen befinden sich außerhalb des Än-
derungsbereiches. Schutzstreifen/-abstände zu den Erdgashochdruckleitungen 
sind zum Schutz der Leitungen sind somit nicht erforderlich. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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d)  

 

zu d) Beschlussvorschlag: 

Die betreffenden Erdgashochdruckleitungen befinden sich außerhalb des Än-
derungsbereiches. Durch die Änderung dieses Bebauungsplanes wird keine 
planungsrechtliche Grundlage für Erschließungsarbeiten geschaffen. Ebenfalls 
soll das Geländeniveau nicht verändert werden. 

Darüber hinaus sind Detailplanungen nicht Gegenstand des Verfahrens zur 
Änderung dieses Bebauungsplanes. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

e)  

 

zu e) Beschlussvorschlag: 

Die betreffenden Erdgashochdruckleitungen befinden sich außerhalb des Än-
derungsbereiches. Durch die Änderung dieses Bebauungsplanes wird keine 
planungsrechtliche Grundlage für Erschließungsarbeiten geschaffen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

f)  zu f) Beschlussvorschlag: 

Die betreffenden Erdgashochdruckleitungen befinden sich außerhalb des Än-
derungsbereiches. Durch die Änderung dieses Bebauungsplanes wird keine 
planungsrechtliche Grundlage für Erschließungsarbeiten geschaffen. 

Darüber hinaus wird ein Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen (siehe 
Beschlussvorschlag Nr. 21a)). 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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 zu g) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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27. Unterhaltungsverband Nr. 70 „Obere Hunte“ 

vom 09.03.2020  

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Auf der Kompensationsfläche E 1 an der Hunte sind keinerlei Pflanzungen 
vorgesehen. Die extensive Grünlandnutzung soll auch eine Verbuschung 
durch Sukzession verhindern. 

Siehe auch den Beschlussvorschlage zur Stellungnahme Nr. 23. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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II. Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) 

 

 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen des § 3 Abs. 1 BauGB fand in der Zeit von 
23.12.2019 bis 03.02.2020 statt. Während dieses Zeitraumes sind keine Bedenken oder 
Anregungen von den Bürgern vorgetragen worden. 
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Bearbeitung und Verfahrensbetreuung: 

Osnabrück, den 16.11.2020 
Lh/Mi-9332.011 

 

.......................... 
(Der Bearbeiter) 

 

 

 

 

 

 


